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Sonderkonditionen PKW 
 

 
 

 

Welche Pkw-Marken und Konditionen erhalte ich? 

 
Momentan stehen die folgenden Automobilhersteller / -händler unter Vertrag und gewähren für Mitglieder Rabatte auf 

Neuwagen in unterschiedlicher Höhe: 

 

 Hyundai: 18 %   Suzuki: 15 % 

 Mitsubishi: 10-15 %   Subaru: 15 % 

 Nissan: 8-27 %   Citroen: 13-31 % 

 KIA: 14-20 %    Renault: 18-28 % 

 Toyota: 10-20 %    Peugeot: 21-34 % 

 Fiat/Lancia/Alfa Romeo: 12-31 %   Mazda: 14-15 % 

 Lada: 10-12 %   SEAT: 16 % 

 Opel: 12,5-26 %   Ford: 15 % (nur Nachlassempfehlung!) 

 Skoda: 16 % (auf Anfrage! Vereinbarung nur mit einzelnen Autohändlern!) 

 

Die Konditionen wurden mit den einzelnen Herstellern / Händlern ausgehandelt und können von Ihnen in Anspruch 

genommen werden. Eine Übersicht über die Vertragspartner und die zugehörigen Konditionen finden Sie in der Tabel-

le auf der nächsten Seite.  

Wie bekomme ich meinen neuen Pkw? 

Den Pkw bekommen Sie direkt bei jedem Vertragshändler (Ausnahme: Skoda). Sie suchen sich den Neuwagen mit der 

gewünschten Ausstattung aus und legen dem Händler beim Vertragsabschluss die Mitgliederkarte des BLHV vor. Die-

ser lässt sich von der Agrardienst Baden GmbH einen Abrufschein ausstellen. Es ändert sich für Sie nichts gegenüber 

dem Kauf eines Neuwagens mit regulärem Preis.  

Habe ich weitergehende Verpflichtungen? 

Voraussetzungen: Die Zulassung der Pkw erfolgt nur auf das Mitglied bzw. den Mitgliedsbetrieb (Vorlage der 

Mitgliedskarte beim Händler). Weitere Voraussetzungen zum Bezug der rabattierten Pkw entnehmen Sie bitte nach-

stehender Tabelle unter Punkt: Voraussetzungen 

 
Weitere Informationen erhalten Sie bei 

Agrardienst Baden GmbH, Hebelstraße 11, 79104 Freiburg 

Fax. 0761/21778-48 
 

Ihre Ansprechpartnerin: 

Frau Mikosch      Tel. 0761/21778-30
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Marke Rabatt Voraussetzungen 

Hyundai auf Anfrage 
● 6 Monate Mindesthaltepfl., Weiterveräußerung erst bei einer Mindestlaufleistung von 3000 km 
● Mitgliedschaft im BLHV muss 6 Monate bestehen oder Nachweis Pflichtmitgliedschaft i. d. landw. Berufsgenossenschaft 

Mitsubishi auf Anfrage 
● 6 Monate Mindesthaltepfl., Weiterveräußerung erst bei einer Mindestlaufleistung von 3000 km 
● Kfz muss in landwirtschaftlichen Betrieb eingesetzt werden 

Nissan 
auf Anfrage 
modellabhängig 

● 6 Monate Mindesthaltepfl. 
● Mitgliedschaft im BLHV muss mind. 6 Monate bestehen 
● Bezug von max. 2 Fahrzeugen pro Jahr 

Toyota 
auf Anfrage 
modellabhängig 

● 6 Monate Mindesthaltepfl. 
● Kfz muss im landwirtschaftlichen Betrieb eingesetzt werden 
● Nachweis landw. Berufsgenossenschaft  

KIA 
auf Anfrage 
modellabhängig 

● 6 Monate Mindesthaltepfl. oder Weiterveräußerung erst bei einer Mindestlaufleistung von 3000 km 
● Kfz muss im landwirtschaftlichen Betrieb eingesetzt werden 

Suzuki auf Anfrage 
● 6 Monate Mindesthaltepfl. 
● Nachweis landw. Berufsgenossenschaft 

Subaru auf Anfrage ● 6 Monate Mindesthaltepfl. 

Mazda 
auf Anfrage 
modellabhängig 

● 6 Monate Mindesthaltepfl. 
● Kfz muss im landwirtschaftlichen Betrieb eingesetzt werden 
● Nachweis landw. Berufsgenossenschaft! 

Fiat 
auf Anfrage 
modellabhängig 

● 6 Monate Mindesthaltepfl., Weiterveräußerung erst bei einer Mindestlaufleistung von 5000 km 

Citroen 
auf Anfrage 
modellabhängig 

● 6 Monate Mindesthaltepfl. 
● Kfz muss im landwirtschaftlichen Betrieb eingesetzt werden 

Renault 
auf Anfrage 
modellabhängig 

● 6 Monate Mindesthaltepfl. 
Wichtig: Händler benötigt Kopie vom BLHV-Mitgliedsausweis 

Peugeot 
auf Anfrage 
modellabhängig 

● 6 Monate Mindesthaltepfl. 
● Kfz muss im landwirtschaftlichen Betrieb eingesetzt werden 
● Nachweis landw. Berufsgenossenschaft! 
Wichtig: Händler benötigt Kopie vom BLHV-Mitgliedsausweis 

Ford auf Anfrage 
● 6 Monate Mindesthaltepfl. 
● Bestätigung der Mitgliedschaft beim Agrardienst anfordern 

Skoda auf Anfrage 
● 6 Monate Mindesthaltepfl. 
● Im aktuellen Fuhrpark müssen sich einschl. des Neufahrzeuges insgesamt mind. 2 Fahrzeuge (auch Schlepper) befinden. 
● Vereinbarung nur mit einzelnen Autohäusern! 

Opel 
auf Anfrage 
modellabhängig 

● 12 Monate Mindesthaltepfl. 

Lada auf Anfrage ● 6 Monate Mindesthaltepfl. 

SEAT auf Anfrage 
● 6 Monate Mindesthaltepfl. 
● Kfz muss im landwirtschaftlichen Betrieb eingesetzt werden 

 


